
DIE ENGLISCH-MATURA 
1. Vorbereitungsstunden für die mündliche Matura: 

 

Prinzipiell werden die stundenplanmässigen Englischstunden in der V.Bachillerato zur 
Vorbereitung auf die mündliche Matura verwendet. Einige Zusatzstunden darüber hinaus sind 
ratsam. 

 

Es werden nur die Kernstoffthemen und die im Unterricht erarbeitete Literatur mit den 
SchülerInnen in der Vorbereitung wiederholt. 

 

2. Gesetzliche Grundlagen zur neuen Englisch-Matura 

Allgemeine Informationen zur gesetzlichen Lage bzgl. der Matura ist in der … 

Verordnung des Bundesministers für Unterricht, Kunst und Sport vom 7. Juni 1990 über die 
Reifeprüfung in den allgemeinbildenden höheren Schulen  

BGBl. Nr. 432/90, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 211/2008 v. 18.6.2008  

… auf der Website des BMUKK   http://www.bmukk.gv.at/schulen/recht/gvo/vo_rp_ahs.xml                  
nachzulesen. 

 

Ausschnitt 1 daraus:    DIE SCHRIFTLICHE KLAUSURARBEIT – NEU!!!!! 

Umfang und Inhalt der schriftlichen Klausurarbeit in der Ersten lebenden 
Fremdsprache  

§ 12. (1) Die schriftliche Klausurarbeit in der Ersten lebenden Fremdsprache hat  

1. die Bearbeitung eines Hörtextes und  

2. das Abfassen von drei Texten  

zu umfassen. Alle Aufgaben haben sich an den Zielkompetenzen des Lehrplanes zu 
orientieren. Die Arbeitszeit hat fünf Stunden zu betragen, wobei auf die Aufgabe gemäß Z 1 
die erste Stunde und auf jene gemäß Z 2 die verbleibenden vier Stunden entfallen. Eine 
Stunde nach Beginn der Klausurarbeit sind den Prüfungskandidaten die Aufgaben gemäß Z 2 
vorzulegen.  

(2) Bei der Behandlung der Aufgabe gemäß Abs. 1 Z 1 werden in zwei bis fünf Hörtexten 
(minimale Gesamtlänge der Hördauer zehn Minuten, maximale Gesamtlänge der Hördauer 20 
Minuten) die zentralen Hörstrategien Globalverständnis, Detailverständnis und 

http://www.bmukk.gv.at/schulen/recht/gvo/vo_rp_ahs.xml


interpretierendes Hören durch eine Auswahl aus folgenden Testformaten überprüft: Auswahl 
der richtigen/besten Antwort, Multiple Choice, Vervollständigen von Sätzen oder eines 
Lückentextes, Zuordnen von Informationen sowie Ausfüllen einer Tabelle, Beantworten von 
Fragen. Das zweimalige Abspielen der Texte ist in die Arbeitszeit einzubeziehen. Die 
Verwendung eines Wörterbuches ist nicht zulässig. Die bearbeitete Aufgabe samt allfälligen 
Konzepten ist nach Beendigung dieses Prüfungsteiles abzugeben.  

(3) Bei den Aufgaben gemäß Abs. 1 Z 2 hat der Prüfungskandidat drei Texte zu verfassen:  

1. einen Aufsatz im Umfang von 350 bis maximal 400 Worten, in dem der Prüfungskandidat 
ausgehend von einem genau definierten Schreibauftrag von etwa 150 Worten den 
persönlichen Standpunkt zu einem Thema darzulegen und zu argumentieren hat, und  

2. zwei unterschiedliche kürzere Texte zu einem Thema, welches der Prüfungskandidat aus 
zwei zur Wahl gestellten Themen gewählt hat. Die beiden zu jedem dieser Themen gestellten 
Aufgaben können aus folgenden Textsorten stammen: verschiedene Briefformen, Artikel, 
Berichte, Geschichten sowie andere Textsorten diskursiver, deskriptiver oder narrativer Natur. 

Die Gesamtlänge der gemäß Abs. 1 Z 2 zu verfassenden Texte soll mindestens 700 (in 
Russisch mindestens 600) und maximal 1000 Worte betragen. 

 

… und Ausschnitt 2:   DIE MÜNDLICHE PRÜFUNG 

Umfang und Inhalt der mündlichen Prüfungen im allgemeinen  

§ 19 (1) Die Teilprüfungen der mündlichen Prüfung in den Gegenstandsgruppen A bis D ( § 
18 Abs. 1 ) umfassen die betreffenden Prüfungsgebiete.  

(2) In der mündlichen Prüfung hat der Prüfungskandidat bei der Lösung der Aufgaben seine 
Kenntnis des Prüfungsgebietes, seine Einsicht in die Zusammenhänge zwischen den 
verschiedenen Sachgebieten sowie seine Eigenständigkeit im Denken und in der Anwendung 
des Lehrstoffes in sachlich und sprachlich richtiger Ausdrucksweise nachzuweisen.  

(3) Alle mündlichen Teilprüfungen bestehen aus einer Kernfrage und einer Spezialfrage; 
zusätzliche mündliche Prüfungen nach negativ beurteilter Klausurarbeit (§ 18 Abs. 8) 
bestehen aus zwei Kernfragen.  

(4) Kernfragen beziehen sich auf die wesentlichen Bereiche des gesamten Lehrstoffes der 
Oberstufe im Hinblick auf die Lernziele des jeweiligen Prüfungsgebietes und betreffen 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten. Im Laufe des ersten Semesters der letzten 
Schulstufe sind die Schüler auf die wesentlichen Lernziele und Themenbereiche des 
Lehrstoffes der Oberstufe in den jeweiligen Prüfungsgebieten hinzuweisen. Eine Zuordnung 
einzelner Themenbereiche eines Prüfungsgebietes an bestimmte Prüfungskandidaten vor der 
mündlichen Teilprüfung ist unzulässig.  

(5) Spezialfragen beziehen sich auf Themenbereiche aus dem gesamten Lehrstoff der 
Oberstufe, bei denen Teilgebiete des Lehrstoffes vertiefend und mit höheren Anforderungen 



an Detailkenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten zu behandeln sind. Für die Spezialfrage hat 
der  

Prüfungskandidat zu Beginn des zweiten Semesters der letzten Schulstufe in jedem der von 
ihm gewählten Prüfungsgebiete im Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Prüfer einen 
Themenbereich bekannt zu geben. Dieser muss von Art und Umfang her mehrere 
verschiedene Aufgabenstellungen zulassen und darf im Unterricht nicht so weit vorbereitet 
werden, dass die Eigenständigkeit der Prüfungsleistung beeinträchtigt würde. Bei der 
Vorbereitung des Themenbereiches ist sicherzustellen, dass ein über den Unterricht 
hinausgehender Bildungserwerb nachgewiesen werden kann.  

Änderungen laut BGBl. Nr. 432/90, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 211/2008 v. 18.6.2008  

siehe Website: http://www.bmukk.gv.at/medienpool/16683/bgbl_nr_ii_211_2008.pdf 

http://www.bmukk.gv.at/medienpool/16683/bgbl_nr_ii_211_2008.pdf

